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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1999

Rechtssatz

Aus dem Fehlen der im UStG zur Beschreibung des Steuergegenstandes notwendigen De1nition im § 1 Abs 1 Z 1 UStG,

wonach der Umsatzsteuer ua Lieferungen und sonstige Leistungen unterliegen, die ein Unternehmer im Inland gegen

Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, kann nicht geschlossen werden, dass der Rechtsprechung (und

Lehre) zur unternehmerischen Tätigkeit ("unternehmerischer Bereich - nichtunternehmerischer Bereich") von Vereinen

für den Bereich der Kommunalsteuer keine Bedeutung zukäme.

Im RIS seit

21.02.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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